
        
   ________________________________________________________________________          
A          HERAUSGEBER:    BÜRGERMEISTERAMT    UNTERMARCHTAL                  A                                     

                                                                                                   
Gemeindeverwaltung und Infozentrum, Bahnhofstraße 4 ,  
Telefon 07393/917383, Telefax 07393/917384,  
Internet: www.gemeinde-untermarchtal.de   
E-Mail: info@gemeinde-untermarchtal.de  
Öffnungszeiten : 

 

Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr, 

    

Montag, Dienstag und Donnerstag 13.30  bis 17.00 Uhr

 

23.  März  2018 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst                       
An Wochenenden und Feiertagen unter der einheitlichen Rufnummer: 

Neu seit 27.05.2015:   116 117 
Die ärztliche Notrufnummer ist nicht mehr wie gewohnt nur am Wochenende erreich-
bar, sondern auch an den Werktagen zu folgenden Zeiten: 
Montag bis Freitag 18.00 

 

08.00 Uhr  
Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen: 
nur an Samstag,   Sonntag,   Feiertag             von 08.00 bis 22.00 Uhr 
Zahnärztlicher Notfalldienst (der Notfalldienst beginnt jeweils am Samstag 
um 08.00 Uhr und endet am Montag um 08.00 Uhr) 
zu erfragen unter der Telefon-Nummer   01805 911 601 

   

Apothekendienst     Telefon 
Freitag  23.03.2018

 

Schloss-Apotheke Obermarchtal  07375/246 
Samstag

 

24.03.2018

 

Linden-Apotheke Ehingen 

  

07391/5511

 

Sonntag 25.03.2018

 

St. Martins-Apotheke Allmendingen 07391/1000 
Montag

 

26.03.2018

 

Apotheke Dr. Mack Ehingen Am Wenzelstein

 

07391/7026-0

 

Dienstag 27.03.2018

 

Rats-Apotheke Ehingen 07391/8777 
Mittwoch

 

28.03.2018

 

Apotheke Dr. Mack Marktstr. Munderkingen

 

07393/91140

 

Donnerstag 29.03.2018

 

Marien-Apotheke Ehingen  07391/6250 
Freitag

 

30.03.2018

 

Apotheke Dr. Mack Schillerstr. Munderkingen

 

07393/9546740

 

Samstag 31.03.2018

 

Apotheke im Alb-Donau-Center Ehingen  07391/755631 
Sonntag

 

01.04.2018

 

Alpha-Apotheke Ehingen

 

07391/758844

 

Montag 02.04.2018

 

Apotheke Dr. Mack Rottenacker 07393/4111 
Dienstag 03.04.2018

 

Schloss-Apotheke Obermarchtal  07375/246 
Mittwoch 04.04.2018

 

Linden-Apotheke Ehingen  07391/5511 
Donnerstag 05.04.2018

 

St. Martins-Apotheke Allmendingen 07391/1000 
Freitag 06.04.2018

 

Apotheke Dr. Mack Ehingen Am Wenzelstein 07391/7026-0 

     

Wochenenddienst der Sozialstation Raum Munderkingen , 
Kirchhof 3, Munderkingen 
Der Wochenenddienst der Sozialstation Raum Munderkingen ist  zu erfragen unter der 
Telefon-Nummer 3882. 

 

Zum Nachdenken! 
Zwischen Hochmut und Demut steht ein Drittes,  

                      dem das Leben gehört, das ist der Mut. (Theodor Fontanel) 

   
DER GEMEINDE UNTERMARCHTAL
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Termine auf einen Blick 
Freitag, 23.03.2018    Liederkranz Untermarchtal 
20.00 Uhr, Gasthaus Hirsch

   
Jahreshauptversammlung  

Mittwoch, 28.03.2018    Müllabfuhr  

Mittwoch, 04.04.2018   LEERUNG der BLAUEN Tonne  

Donnerstag, 05.04.2018    Müllabfuhr und Abholung der    
Gelben Säcke  

Samstag, 07.04.2018   Sirenenprobealarm  
gg. 11.45 Uhr  

-Voranzeige- 
Donnerstag, 12.04.2018   Sperrmüllabfuhr  

Freitag, 13.04.2018   Pfarrbibliothek geöffnet 
17.30 

 

18.30 Uhr, Pfarrhaus   

Samstag, 21.04.2018   Sportverein Untermarchtal     
Altpapier-, Kartonagen- und     
Altkleidersammlung  

Unsere Altersjubilare im Monat  April 2018 

 

Sr. Lintrud Funk - 75. Geburtstag 
Maria Hilf 

 

Sr. Luciosa Schmidt - 85. Geburtstag 
Maria Hilf 

 

Sr. Godelind Latus - 85. Geburtstag 
Guter Hirte 

Wir gratulieren herzlich und wünschen den Jubilarinnen alles Gute, 
viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen. 

Die Gemeindeverwaltung 

 

Wasser- und Entwässerungsgebühren 

 

1. Abschlagszahlung 2018 

 

Am 31. März 2018 ist die 1. Abschlagszahlung auf die Wasser- und Abwassergebühr 
2018 zur Zahlung fällig. Die Höhe der Abschlagszahlung ergibt sich aus dem Bescheid 
über die Abrechnung 2017 bzw. bei geänderten Abschlägen aus der Mitteilung über 
die Anpassung des Abschlags. 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass für die Abschlagszahlungen keine Rechnungen 
erstellt werden. 

 

Bei Kunden, die der Gemeindekasse eine Abbuchungsermächtigung erteilt haben, wird 
der fällige Betrag zum 31.03.2018  abgebucht. 
Die Barzahler bitten wir, den fälligen Betrag unter Angabe des Buchungszeichens 
rechtzeitig zu überweisen. 
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Sperrung der Bahnübergänge bei der Gaststätte Hirsch und in 
der Ebene beim Bahnwärterhaus 

 
Verehrte Mitbürger, 

 
am Freitag, 06.04.2018 und Samstag, 07.04.2018 werden die Bahnübergänge in 
Untermarchtal wegen Ausbauarbeiten gesperrt werden. 
Für die Fußgänger wird am Freitag, 06.04.2018 bis 17.00 Uhr eine Querung möglich 
sein. Danach erfolgt eine komplette Sperrung des Überganges. 
Fahrzeuge können die Bahnübergänge an beiden Tagen nicht überqueren, bis die 
Maßnahmen abgeschlossen sind. 

 

Wir bitten um Beachtung 
Ihre Gemeindeverwaltung 

 

Holzverkauf im Kloster Untermarchtal

 

Polter im Distrikt Ellenhalde zu verkaufen 

 

Polterholz-Nr. 110 mit 5,93 fm zum Preis von 311,33 

 

Polterholz-Nr. 115 mit 5,44 fm zum Preis von 285,60 

 

Polterholz-Nr. 116 mit 6,82 fm zum Preis von 358,05 

 

Polterholz-Nr. 117 mit 4,44 fm zum Preis von 277,50 

 

Polterholz-Nr. 118 mit 6,61 fm zum Preis von 347,03 

 

Polterholz-Nr. 122 mit 4,56 fm zum Preis von 285,00 

  

Bei Interesse oder bei Fragen, bitte bei Frau Maier, Tel. 07393/30231 melden 

 

Bericht aus der Sitzung des Gemeinderats vom 20.März 2018 

TOP 1 Protokoll der Sitzung vom 20.02.2018 
Das Protokoll der Sitzung vom 20.02.2018 wurde per Umlauf bekannt gegeben. Es 
ergaben sich keine Einwände.  

TOP 2 Baugesuch zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage 
Im Baugebiet Steige IV soll auf Flurstück Nr. 1034/9 ein Einfamilienhaus mit Garage neu 
errichtet werden. Die Verwaltung führt derzeit eine Angrenzeranhörung durch. 
Der Gemeinderat erteilte dem Baugesuch das Einvernehmen.  

TOP 3  Bekanntgaben-Sonstiges 
Bekanntgabe Haushaltsatzung und Haushaltsplan 
Mit Schreiben vom 15.02.2018 bestätigte das Landratsamt die Haushaltsatzung und 
den Haushaltsplan der Gemeinde für das Jahr 2018. 
Der Gemeinderat wurde hierüber informiert.  

Im Anschluss erfolgte eine nicht öffentliche Sitzung  

Bekanntmachung 
Abwasserverband Raum Munderkingen 

Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Raum 
Munderkingen 

 

Die nächste Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Raum 
Munderkingen findet am 
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Mittwoch, den 28.03.2018, 17.00 Uhr 
im Sitzungssaal der Verwaltungsgemeinschaft (Dachgeschoss) in 

Munderkingen 

statt.  

Tagesordnung: 

öffentlich: 

1.Bekanntgabe der in der Verbandsversammlung am 09.11.2016 gefassten Beschlüsse 

2. Bericht iat Dr. Maier über künftigen Anforderungen an die Abwasserreinigung  

3. Verfahren zur Verlängerung / Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis  

4. Feststellung der Jahresrechnung 2016 

5. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2018 

6. Allgemeine Finanzprüfung 2011 - 2015 durch die Gemeindeprüfungsanstalt BW  

- Bericht über den Abschluss der Prüfung - 

7. Bekanntgabe Haushaltserlass 2017 

8. Sonstiges, Wünsche, Anfragen 

Munderkingen, den 19.03.2018                  gez.  Dr. Lohner, Verbandsvorsitzender  

Musikschule Raum Munderkingen 

             

Emeringen

 

Emerkingen

 

Grundsheim

 

Hausen 
am Bussen

 

Lauterach

 

Munderkingen

 

Obermarchtal

 

Oberstadion

 

Rechtenstein

 

Rottenacker

 

Untermarchtal

 

Unterstadion

 

Unterwachingen

   

Bekanntmachung der Sitzung der Verbandsversammlung 
am Mittwoch, 28.03.2018 um 10:30 Uhr  
im Sitzungssaal der VG Munderkingen 

Vorgesehene Tagesordnung 

Öffentlich: 

1. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der Verbandsversammlung vom 07.02.2017 
2. Feststellung der Jahresrechnung 2016  
3. Bekanntgabe Haushaltserlass 2017 
4. Feststellung der Jahresrechnung 2017 
5. Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 
6. Bericht des Musikschulleiters 
7. Bekanntgaben, Wünsche, Anfragen 
Zu dieser Sitzung sind Sie alle herzlich eingeladen.  

gez. Dr. Michael Lohner, Verbandsvorsitzender 

 

Öffentliche Bekanntmachung des Regierungspräsidiums Tübingen 
Verordnung des Regierungspräsidiums Tübingen zur Festlegung der 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Verordnung 

 

FFH-VO) 

 

Das Regierungspräsidium Tübingen beabsichtigt, zur Festlegung der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (FFH-Gebiete) eine Verordnung gemäß § 36 Absatz 2 des Gesetzes des Landes Baden-
Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Naturschutzgesetz 

 

NatSchG) vom 
23. Juni 2015 (GBl. S. 585), zuletzt mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des 
Naturschutzgesetzes und weiterer Vorschriften vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 
4), zu erlassen.   
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Anlass hierfür ist die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen - zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013; FFH-Richtlinie), welche 

 
zusammen mit 

der Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 
November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten - zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013) Grundlage für die Errichtung des zusammen- hängenden 
europäischen ökologischen Netzes mit der Bezeichnung NATURA 2000 ist. Innerhalb dieses Schutzge-
bietsnetzes sollen durch den Erhalt der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen die biologische Vielfalt und das europäische Naturerbe bewahrt werden.  

Gemäß Artikel 4 Absatz 4 FFH-Richtlinie sind die FFH-Gebiete von den Mitgliedsstaaten als besondere 
Schutzgebiete auszuweisen. Dies erfolgt in Baden-Württemberg durch gebietsbezogene Bestimmun-
gen des Landesrechts im Sinne des § 32 Absatz 4 des Gesetzes über Naturschutz und Landschafts-
pflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434).  

Das nach § 36 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 in Verbindung mit § 23 Absatz 8 NatSchG für die Auswei-
sung zuständige Regierungspräsidium Tübingen kommt mit dem Erlass einer Rechtsverordnung den 
europarechtlichen Verpflichtungen nach.  
Der Erlass soll mittels einer Sammelverordnung in Übersichtskarten sowie in Detailkarten mit genauer 
Abgrenzung der FFH-Gebiete im Maßstab 1:5.000 einschließlich der gebietsweise konkretisierten 
Erhaltungsziele für die in den FFH-Gebieten vorkommenden Lebensraumtypen und Arten erfolgen. 
Dies bedeutet, dass alle FFH-Gebiete im Regierungsbezirk Tübingen in einer Verordnung ausge-
wiesen werden.   

Regierungsbezirksübergreifende FFH-Gebiete werden von demjenigen Regierungspräsidium ausge-
wiesen, in dessen Bezirk der überwiegende Flächenanteil des regierungsbezirksübergreifenden FFH-
Gebiets liegt (§ 36 Absatz 3 NatSchG in Verbindung mit § 23 Absatz 8 Satz 2 Halbsatz 1 NatSchG). 
Hiervon bestehen für zwei regierungsbezirksübergreifende FFH- Gebiete Ausnahmen. Eine Ausnahme 
besteht für das regierungsbezirksübergreifende FFH-Gebiet Hungerbrunnen-, Sacken- und Lonetal 
(Gebietsnummer 7426-341), das aufgrund Bestimmung durch die oberste Naturschutzbehörde Gegen-
stand der FFH-VO des Regierungspräsidiums Stuttgart ist, obgleich der überwiegende Flächenanteil 
auf dem Gebiet des Regierungsbezirks Tübingen liegt ( § 36 Abs. 3 NatSchG in Verbindung mit § 23 
Absatz 8 Satz 2 Halbsatz 2 NatSchG).  Eine weitere Ausnahme besteht für das FFH-Gebiet Ablach, 
Baggerseen und Waltere Moor (Gebietsnummer 8020-341), das aufgrund Bestimmung durch die 
oberste Naturschutzbehörde Gegenstand der FFH-VO des Regierungspräsidiums Freiburg ist, 
obgleich der überwiegende Flächenanteil des FFH-Gebiets auf dem Gebiet des Regierungsbezirks 
Tübingen liegt (§ 36 Absatz 3 NatSchG in Verbindung mit § 23 Absatz 8 Satz 2 Halbsatz 2 NatSchG).  

Der räumliche Geltungsbereich der Sammelverordnung des Regierungspräsidiums Tübingen erstreckt 
sich daher auf die Landkreise Alb-Donau-Kreis, Biberach, Bodenseekreis, Ravensburg, Reutlingen, 
Sigmaringen, Tübingen und Zollernalbkreis sowie den Stadtkreis Ulm im Regierungsbezirk Tübingen 
sowie auf die Landkreise Böblingen, Esslingen und Heidenheim im Regierungsbezirk Stuttgart, die 
Landkreise Konstanz und Tuttlingen im Regierungsbezirk Freiburg sowie den Landkreis Freudenstadt 
im Regierungsbezirk Karlsruhe.  

Die 56 zu verordnenden FFH-Gebiete betreffen 218 von 254 Gemeinden sowie den gemeindefreien 
Gutsbezirk Münsingen im Regierungsbezirk Tübingen, 15 Gemeinden im Regierungsbezirk Stuttgart, 5 
Gemeinden im Regierungsbezirk Freiburg und 1 Gemeinde im Regierungsbezirk Karlsruhe.   

Die im Bereich der FFH-Gebiete bestehenden Schutzgebietsverordnungen bleiben weiterhin gültig.  

Der Entwurf der Verordnung mit der Anlage 1, die die festgelegten FFH-Gebiete näher bestimmt und 
die die in den jeweiligen FFH-Gebieten vorkommenden Lebensraumtypen und Arten sowie die zuge-
hörigen lebensraumtyp- und artspezifischen Erhaltungsziele festlegt und der Anlage 2, die die 
Übersichtskarten und Detailkarten zur Gebietsabgrenzung der FFH-Gebiete enthält, liegt in Papierform 
beim Regierungspräsidium  Tübingen ,Konrad-Adenauer-Straße 40, 72072 Tübingen, 
Erdgeschoss, Raum E 01 für die Dauer von zwei Monaten, in der Zeit   

vom 09. April 2018 bis einschließlich 08. Juni 2018  

während der Sprechzeiten zur kostenlosen Einsicht durch jedermann aus.  
Ergänzend wird der Verordnungsentwurf einschließlich der zwei Anlagen für die Dauer der öffentlichen 
Auslegung auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Tübingen unter   



 
-6-   

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Service/Bekanntmachung/FFH-Verordnung/Seiten/default.aspx 

  
veröffentlicht.  
Des Weiteren wird der Verordnungsentwurf einschließlich der zwei Anlagen für die Dauer der öffentlichen 
Auslegung bei den folgenden räumlich betroffenen Naturschutzbehörden bei dem Stadtkreis und den  
Landratsämtern im Regierungsbezirk Tübingen zur kostenlosen Einsicht während der Sprechzeiten 
elektronisch bereitgestellt:  

 
Stadt Ulm, Bürgerservice Bauen, Münchner Straße 2, 89073 Ulm, Erdgeschoss/Ebene 0 

 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Schillerstraße 30, 89077 Ulm, Ebene 0, Zimmer 0A-09 Information

  
Landratsamt Biberach, Rollinstraße 9, 88400 Biberach a.d. Riß, Erdgeschoss, Zimmer 0.37 (Bürgerinformation) 

 

Landratsamt Bodenseekreis, Umweltschutzamt, Glärnischstr. 1-3, 88045 Friedrichshafen,  Glärnischsaal, Zimmer 
G 401 im 4. Stock 

 

Landratsamt Ravensburg, Bau- und Umweltamt, Gartenstraße 107, 88212 Ravensburg, 3. Obergeschoss, Raum 
319 

 

Landratsamt Reutlingen, Kreisbauamt - Untere Naturschutzbehörde - ,Schulstraße 26, 72764 Reutlingen, 2. 
Obergeschoss, Flurbereich vor Zimmer 2.07 

 

Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz, Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen, Flur 
Ebene 6, gegenüber Zimmer 608 

 

Landratsamt Tübingen, Wilhelm-Keil-Str.50, 72072 Tübingen, Abt. Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz, 
Zimmer A3 31 

 

Landratsamt Zollernalbkreis, Hirschbergstr. 29, 72336 Balingen, 2. Stock, Zimmer 240. 

Auf Grund regierungsbezirksübergreifender FFH-Gebiete wird der Verordnungsentwurf einschließlich der Anlagen 
für die Dauer der öffentlichen Auslegung auch bei den Naturschutzbehörden der folgenden Landratsämter im 
Regierungsbezirk Stuttgart elektronisch bereitgestellt:  

 

Landratsamt Böblingen, Parkstraße 16, 71034 Böblingen, Gebäudeteil D, 4. Stockwerk Landwirtschaft und 
Naturschutz/ Energieagentur, vor Zimmer D 432 

 

Landratsamt Esslingen, Pulverwiesen 11, 73728 Esslingen a.N., Altbau, 5. Stock, Zimmer 504 

 

Landratsamt Heidenheim, Felsenstraße 36, 89518 Heidenheim/Brenz, Gebäude A, Zimmer A 017. 

Auf Grund regierungsbezirksübergreifender FFH-Gebiete wird der Verordnungsentwurf einschließlich der Anlagen 
für die Dauer der öffentlichen Auslegung auch bei den Naturschutzbehörden der folgenden Landratsämter im 
Regierungsbezirk Freiburg elektronisch bereitgestellt:  

 

Landratsamt Konstanz, Benediktinerplatz 1, 78467 Konstanz, Raum Nr. B225 (2.OG) 

 

Landratsamt Tuttlingen, Bahnhofstraße 100, 78532 Tuttlingen, Zimmer 273, 2. OG. 

Auf Grund eines regierungsbezirksübergreifenden FFH-Gebiets wird der Verordnungsentwurf einschließlich der 
Anlagen für die Dauer der öffentlichen Auslegung auch bei der Naturschutzbehörde des folgenden Landratsamts im 
Regierungsbezirk Karlsruhe elektronisch bereitgestellt:  

 

Landratsamt Freudenstadt, Herrenfelder Straße 14, 72250 Freudenstadt, Bau- und Umweltamt, 2. Stock, Zimmer 
245. 

Rechtsverbindlich sind nur das bei dem Regierungspräsidium Tübingen durchgeführte Verfahren und die dort 
öffentlich ausgelegten Unterlagen in Papierform. 

Bedenken, Anregungen und Anmerkungen zu dem Verordnungsentwurf einschließlich der Anlagen können 
während der Auslegungsfrist schriftlich (Adresse: Regierungspräsidium Tübingen, Konrad-Adenauer-Straße 20, 
72072 Tübingen), zur Niederschrift (beim Regierungspräsidium Tübingen, Konrad-Adenauer-Straße 40, 72072 
Tübingen, Erdgeschoss, Raum E 01) oder elektronisch (an die E-Mailadresse: ffhvo@rpt.bwl.de) vorgebracht 
werden. Hierzu kann das auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Tübingen bereitgestellte Formular 
verwandt werden.  

Tübingen, den 15. Februar 2018 

Regierungspräsidium Tübingen  

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar? 
Im Notfall kann das entscheidend für rasche HILFE  

durch den ARZT oder den Rettungsdienst sein! 
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Schulverbund MUNDERKINGEN      

  
Musicalbesuch "Der Glöckner von Notre 
Dame" in Stuttgart 
Ein großes Highlight für die Schüler ist der 
jährliche Besuch eines Musicals. Am 07. März besuchten Schüler der Klassen 8-10 mit ihren 
Lehrern das Musical "'Der Glöckner von Notre Dame" in Stuttgart.  Für die Schüler und 
begleitenden Lehrer war es ein besonderes Erlebnis. Innerhalb des Musikunterrichts werden 
Musicals und deren Entstehungshintergründe  
beleuchtet und nun konnten alle erleben, wie diese Theorie des Musikunterrichts auf der 
Bühne umgesetzt wird. Das Bühnenbild und die Gesangsleistungen der Schauspieler waren für 
Schüler und Lehrer gleichermaßen beeindruckend. Jedes Jahr wird die Fahrt nach Stuttgart im 
Rahmen des Musikunterrichts am Schulverbund  Munderkingen durchgeführt.              

Schüler des Schulverbunds Munderkingen spenden 1377 

 

Bei der diesjährigen Spendenaktion am Schulverbund in Munderkingen kamen insgesamt 1377  
zusammen. Die SMV sammelte in diesem Jahr Geld für zwei verschiedene Einrichtungen. Mit 

jeweils 688,50  werden der Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder in Ulm und 
das Kinderhospiz in Ulm unterstütz. Beide Einrichtungen waren beeindruckt von der großen 
Spende der Schüler.  
Beim Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder in Ulm wird die Spende für 
die Aktion Mutperlen verwendet. Für jeden Eingriff, jede Behandlungsprozedur bekommen 
die Patienten eine spezielle Perle, die diesen bestimmten Eingriff oder diese bestimmte 
Untersuchung symbolisiert. Die Perlen können sie auf einem langen Band aufziehen. So 
entsteht ein interessantes Muster und für jeden Patienten eine individuelle, ganz besondere 
Kette.  
Das Kinderhospiz wird mit dem Geld Material für ihre neu aufgebaute Kindertrauergruppe 
anschaffen. Außerdem wird eine Familie unterstützt, bei der die Mutter und zwei der drei 
Kinder an einer genetischen Erkrankung leiden. Mit dem Geld kann das Kind, das nicht 
betroffen ist begleitet werden, um etwas Normalität zu erleben. Das Kinderhospiz möchte dem 
Kind ein Sportangebot finanzieren, was sonst nicht möglich wäre.       

Berufsorientierung  -  Werkrealschüler im Betriebspraktikum 
Die Woche vom 12.03. 

 

16.03. verbrachten die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen der 
Werkrealschule in ganz unterschiedlichen Betrieben, um erste praktische Erfahrungen in der 
Berufswelt zu sammeln. Dazu suchten sich die Jugendlichen ihre Praktikumsplätze möglichst 
eigenständig. Hier finden wir unter anderem stets ein offenes Ohr und Unterstützung bei 
unseren Bildungspartnern. 
Die ausgewählten Betriebe reichten vom klassischen Kfz-Mechatroniker, über die Einzelhan-
delskauffrau und Erzieherin bis zum Gerüstbauer und Lackierer.  Auch in die Gastronomie, 
beim Arzt und in die Apotheke wurde hineingeschnuppert . Besucht wurden die Jugendlichen 
von ihren Klassenlehrerinnen Katrin Benson und Ingrid Mayer, für die es interessant war, die 
Schüler/innen außerhalb des Unterrichts zu erleben. So mancher wäre lieber gleich  im Betrieb 
geblieben, anstatt wieder in die Schule zurückkehren zu müssen. 
Im April schließt sich ergänzend zum Praktikum ein Schnuppertag in der Gewerblichen Berufs-
schule und in der Magdalena-Neff-Schule in Ehingen an. 
Zusätzlich finden in den Wahlpflichtfächern weitere Betriebs- und Arbeitsplatzerkundungen 
statt.  
Im Deutschunterricht wurden schon im Vorfeld besprochen und geübt, wie Bewerbungsunter-
lagen erstellt werden. 
So leistet die Schule zusammen mit den Betrieben einen wertvollen Beitrag zum Familien-
projekt  Berufsfindung .   

 
Grundschule  

 
Gemeinschaftsschule  

 
Realschule  

 
Werkrealschule 
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Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Munderkingen 

Einladung 
Die diesjährige Mitgliederversammlung des Deutschen Roten Kreuzes 

 
Ortsverein Munder-

kingen 

 
findet am Freitag, dem 13. April 2018, um 19.00 Uhr im Gasthaus Hirsch, 

Schulstraße 2, 89607 Emerkingen, statt.  

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Berichte 
- Ortsvereinsvorsitzender 
- Bereitschaftsleitung 
- Jugendrotkreuz 
- Helfer vor Ort 
- Schatzmeister 
- Kassenprüfer 
4. Aussprache über die Berichte und Entlastung 
5. Beschluss zur Jahresrechnung 2017 sowie zum Haushalts- und Wirtschaftsplan 2018 
6. Wahlen 
7. Ehrungen 
8. Grußworte 
9. Verschiedenes 
    
Anschließendes gemütliches Beisammensein.  

Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung können mit Begründung bis 
spätestens 6. April 2018 beim Ortsvereinsvorsitzenden  eingereicht werden. 
Die aktiven und fördernden Mitglieder sind herzlich eingeladen. 

Paul Burger 

 

Ortsvereinsvorsitzender  

 

STADT MUNDERKINGEN 

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt für die Dauer eines Mutterschaftsurlaubs mit 
anschließender Elternzeit eine/ mehrere 

Fachkräfte/ Aushilfskräfte 
für unsere Stadtbücherei/ Mediathek/ Tourismusinformation 

mit einem Beschäftigungsumfang von 4-10 Stunden/ Woche. Die Vergütung erfolgt nach 
TVöD. 

Ihre Aufgaben: 

 

Mitarbeit an der Ausleihtheke inkl. Kundenberatung 

 

Bestandspflege der Medien 

 

Erstellung und Bearbeitung von Statistiken 

 

Mitarbeit bei der Erstellung des Dienstplans 

 

Mitarbeit bei Veranstaltungen der Mediathek 

 

Auskünfte an Touristen 
Wir erwarten von Ihnen: 

 

Freude am Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

 

Sicherer Umgang mit neuen Medien 

 

Bereitschaft zu Diensten am Samstagvormittag  
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Eigeninitiative, Organisationsgeschick und ausgeprägtes Servicebewusstsein 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Bürgermeister Dr. Lohner gerne zur Verfügung (Tel. 
07393/598-100 oder Email: lohner@munderkingen.de). Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung mit Vorrang berücksichtigt. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 02.04.2018 an die Stadt 
Munderkingen, Marktstraße 1, 89597 Munderkingen oder per Email an 
rathaus@munderkingen.de.  

Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Pressemitteilungen 

 

Straßenbauarbeiten zwischen Untermarchtal und Gütelhofen in den 
Osterferien 

 

Wegen Arbeiten an der Fahrbahn muss die Kreisstraße 7347 zwischen Untermarchtal 
und Obermarchtal-Gütelhofen vom 27. März bis zum 10. April voll gesperrt werden.  

Auf einem Teilstück wird die Fahrbahn einschließlich Unterbau ausgebaut und wieder 
neu hergestellt. Dort ist es immer wieder zu Setzungen im Fahrbahnbereich 
gekommen. 
Im Spätherbst werden dann, wenn die Setzungen abgeklungen sind, die abschlie-
ßenden Belagsarbeiten durchgeführt, auch in der Ortsdurchfahrt Gütelhofen.  

Die Umleitung während der Osterferien erfolgt von Untermarchtal über Munderkingen, 
Hausen am Bussen nach Gütelhofen und umgekehrt. 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Straßen  

Am 27. März:  Essen fast wie die Großen    
Vortrag zur Ernährung des Kleinkindes 

 

Unter dem Titel Essen fast wie die Großen bietet der Fachdienst Landwirtschaft im 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis jungen Eltern Tipps und Hinweise bei der Ernährung des 
Kleinkindes vom ersten bis dritten Lebensjahr an. 
Der Kurs findet am Dienstag, den 27. März von 10 bis 11:30 Uhr im Haus des Landkreises in 
Ulm, Kantine, Schillerstraße 30 statt.  

Anmelden kann man sich umgehend beim Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamtes  
unter der Telefonnummer 07 31 / 1 85-30 98 oder per E-Mail unter ernaehrung@alb-donau-
kreis.de.  

 

Vortrag am 29. März im Haus des Landkreises: 
Babygerechte Kost 

 

frisch zubereitet 

 

Eltern, die selbst kochen, bestimmen in welcher Zusammensetzung welche Zutaten im Brei 
enthalten sein sollen. Eine aus frischen Zutaten selbst zubereitete Kost  trainiert von Anfang 
an den Geschmack des Babys für frische Lebensmittel. Darum geht es bei einem Vortrag mit 
Praxis am 29. März zwischen 9:30 und 12 Uhr im Haus des Landkreises (Landratsamt) in Ulm, 
Schillerstraße 30.  
Selbstgekochtes macht den Übergang zur Familienkost einfacher. Die Kinder sind schon an 
den Geschmack gewöhnt und essen ohne Probleme ab dem 10. Lebensmonat am 
Familientisch mit. In größeren Mengen gekocht und portionsweise tief gefroren ist eine 
Mahlzeit jederzeit verfügbar und der Arbeitsaufwand hält sich in Grenzen. Außerdem lässt sich 
beim Selbstkochen viel Geld sparen.  

Anmelden kann man sich beim Fachdienst Landwirtschaft im Landratsamt unter Telefon 07 31 
/ 1 85-30 98 oder ernaehrung@alb-donau-kreis.de. Dort gibt es auch nähere Informationen. 
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Rasen- und Heckenschnitt aus dem Garten 

 
nicht in die Landschaft 

Häckselplätze nutzen oder im Garten kompostieren 

Jetzt geht es wieder an die Gartenarbeit. Dabei gilt: Für Rasen- und Heckenschnitt ist der 
Häckselplatz oder das Kompostieren im eigenen Garten der jeweils richtige Weg. 

In die freie Landschaft gehören die Gartenabfälle nicht. Der Grünschnitt stellt nämlich eine 
Gefahr für Weidetiere, vor allem für die Jungtiere, dar. So ist beispielsweise der Heckenschnitt 
von Eibe oder Buchs für Schafe, Ziegen, Pferde und Kühe giftig. In den Nadeln der Eibe sind 
toxische Giftstoffe enthalten, die bereits in geringer Dosis bei den Weidetieren zu Atem-
lähmung und Herzstillstand führen können. Bei der Eibe sind jedoch nicht nur die Nadeln, 
sondern praktisch alle Teile der Pflanze giftig, wenn auch die Wirkstoffe in den restlichen 
Pflanzenteilen in geringerer Konzentration enthalten sind.  

Auch bei Buchs sind alle Teile der Pflanze giftig, vor allem aber die Blüten und die junge Rin-
de. Tiere, die von der Pflanze fressen, leiden an Erbrechen, Durchfall und Krämpfen. Es kann 
im Extremfall sogar zum Tod durch Atemlähmungen kommen. Aber nicht nur für Weidetiere, 
sondern beispielsweise auch für Hunde und Katzen ist der Buchsbaum giftig.  

Diese leidvolle Erfahrung musste ein Schäfer aus der Region machen. Seine Schafe hatten von 
Eiben- und Buchszweigen gefressen, welche auf seiner Schafweide entsorgt worden waren. 
Zehn Schafe und 20 Lämmer sind daraufhin verendet.  

Aber auch Rasenschnitt kann für Weidetiere sehr gefährlich werden. Gärprozesse beim Ra-
senschnitt können zur starken Schädigung des Verdauungstraktes und im schlimmsten Fall 
zum Tod der Tiere führen. Deshalb: Wer sein Grüngut in der Landschaft entsorgt, muss mit 
einem Bußgeld rechnen.  

Der Fachdienst Verbraucherschutz, Veterinärangelegenheiten  
des Landratsamts informiert: 
Stichtagsmeldung für Tierhalter nach der Viehverkehrsordnung 

 

Tierhalter sind nach der Viehverkehrsverordnung verpflichtet, zum Stichtag 1. Januar eines 
jeden Jahres die Anzahl der im Bestand vorhandenen Schweine, Schafe und Ziegen bei der 
HIT-Datenbank anzuzeigen. Bis 2012 konnte der Tierseuchenkasse eine Ermächtigung zur 
Weiterleitung der Daten an HIT erteilt werden. Dies ist seit 2013 nicht mehr möglich.  

Besondere Bedeutung erlangt die Stichtagsmeldung im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung. 
Die Gefahr, dass es aktuell zu einer Verschleppung der Afrikanischen Schweinepest aus 
befallenen Nachbarstaaten wie Tschechien oder Polen nach Deutschland kommen wird, ist 
groß. Umso wichtiger ist es, genaue Daten über die Anzahl der im Landkreis gehaltenen 
Schweine und deren Standorte zu haben. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Stichtags-
meldungen konsequent, fristgerecht und dauerhaft erledigt werden.  

Die Stichtagsmeldung muss bis spätestens zum 15.01. eines jeden Jahres erfolgt sein. Zur 
Meldung sind auch Betriebe verpflichtet, die am 1. Januar keine Tiere eingestallt haben. 
Betriebe und Tierhalter, die dieses Jahr noch keine Stichtagsmeldung abgegeben haben, 
sollten dies schnellstmöglich nachholen.  

Es stehen zwei Meldewege zur Verfügung: 
1. Online unter der Internetadresse http://www.hi-tier.de 

Die Anmeldung erfolgt mit der Registriernummer nach Viehverkehrsverordnung und einer 
PIN (persönliche Identifikationsnummer). Es entstehen keine weiteren Kosten. 

2. Meldung mit vorgedruckter Meldekarte über den LKV (Landesverband Baden-
Württemberg für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht)  

Wurde die Tierhaltung zwischenzeitlich aufgegeben, bitten wir dies dem Fachdienst 
(Veterinäramt) anzuzeigen. Ebenso muss beim Fachdienst eine Meldung erfolgen, bevor mit 
der Haltung von Tieren, wie zum Beispiel Schweinen, Schafen und Ziegen neu begonnen   
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werden kann. 
Wir weisen darauf hin, dass eine nicht erfolgte Meldung als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld 
geahndet werden kann.  

Fragen und Informationen 
Fragen hierzu beantwortet der Fachdienst  (E-Mail: veterinaeramt@alb-donau-kreis.de Tel.: 
0731-185-1740) oder der LKV Baden-Württemberg 
(E-Mail: tierkennzeichnung@lkvbw.de) 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Fachdienst Verbraucherschutz/Veterinärangelegenheiten 

  

Evangelisches Bildungswerk Alb-Donau mit Medienstelle (EBAM), Grüner 
Hof 7, 89073 Ulm, Tel. 0731 92 000 24, bildungundmedien@hdbulm.de  

 

Neue Bürozeiten im Bildungswerk ab April 2018: Dienstag bis Freitag von 9:00 bis 
12:00 Uhr Osterferien: Das Bildungswerk ist nicht besetzt am Donnerstag, 29. März und 
Dienstag, 3. April 2018. Die Medienstelle bleibt vom 26. März bis 5. April 2018 geschlossen!  
Grüner Hof 7, 89073 Ulm, 0731 92 000 24, bildungundmedien@hdbulm.de 

 

Außer Thesen nichts gewesen? 

 

Diskussionsrunde mit der Kirchenleitung zu Gegenwart 
und Zukunft der Kirche 
Termin: Freitag, 23. März 2018, 18:00 bis ca. 20:00 Uhr 
Ort: Mehrzweckhalle Seißen, Flurstraße 55, 89143 Blaubeuren-Seißen 
Gäste: Gabriele Wulz, Prälatin in der Prälatur Ulm und Stefan Werner, Direktor des Oberkirchenrates 
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 
Moderation: Ulrike Kammerer, Geschäftsführerin Evang. Bildungswerk Alb-Donau mit Medienstelle 
(EBAM) 
Beim Bezirksfest anlässlich des Reformationsjubiläums hatten die Gemeinden des Kirchenbezirks 
Blaubeuren bereits Thesen zur Gegenwart formuliert, die viele Themenbereiche eröffnet haben. Mit 
diesen Themen wird sich die Veranstaltung inhaltlich weiter befassen. Dazu wurde die Kirchenleitung 
nach Blaubeuren eingeladen. Sowohl Prälatin Gabriele Wulz als auch Stefan Werner, Direktor des 
Oberkirchenrates der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, haben ihr Kommen zugesagt. Die  
Veranstaltung bietet eine gute Gelegenheit die Anliegen aus den Gemeinden im direkten Dialog mit der 
Kirchenleitung zu Gehör zu bringen. 
Nach der Diskussionsrunde besteht bei einem kleinen Imbiss die Möglichkeit zum persönlichen 
Gespräch.  
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Veranstalter: Evangelischer Kirchenbezirk Blaubeuren 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!  

Ulmer Frauenkreuzweg in der Passionszeit 

 
Durchkreuzte Wege 

Termin: Dienstag, 27. März 2018, 18:00 bis ca. 19:30 Uhr 
Treffpunkt: Passionsportal des Ulmer Münsters (Nördlicher Münsterplatz, gegenüber JAM) 
Ende: St. Michael zu den Wengen (Wengengasse, Ulm) 
Bei einem Kreuzweg-Gang durch die Ulmer Innenstadt wird an ausgewählten Stationen auf 
durchkreuzte Lebenswege von Frauen geschaut. Impulse, Stille, Gebet und Musik begleiten uns. 
Veranstalter: Evangelisches Bildungswerk Alb-Donau mit Medienstelle in Kooperation mit dem 
Bezirksarbeitskreis Frauen Ulm & Blaubeuren 
Kontakt: Evangelisches Bildungswerk Alb-Donau mit Medienstelle (EBAM), Grüner Hof 7, 89073 Ulm, 
0731 92 000 24, bildungundmedien@hdbulm.de 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!  

Frauen- und Begegnungsreise nach Slowenien 

 

Mit Frauenaugen reisen und staunen 
Termin: 30.08. bis 06.09.2018 
Die Weltgebetstagsliturgie 2019 kommt von Frauen aus Slowenien. Das ist Anlass genug, um diesem 
kleinen Land direkt vor unserer Haustür einen Besuch abzustatten. Neben fantastischer Natur und 
vielen kulturellen Sehenswürdigkeiten wird ein Schwerpunkt der Reise sein, Menschen vor Ort 
kennenzulernen und Frauen des Weltgebetstages zu treffen. Die Reise ist als Frauenreise konzipiert. 
Fahrt: Mit der Bahn direkt von Ulm nach Ljubljana und zurück. Vor Ort steht ein gut ausgestatteter 
Reisebus zur Verfügung. 
Reiseleitung vor Ort: Pastorin Corinna Harbig (Vorsitzende des Internationalen 
Weltgebetstagskomitees 2012-2017) 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.kbw-blaubulm.de 
Schriftliche Anmeldung: Evangelisches Bildungswerk Alb-Donau mit Medienstelle (EBAM),  

 

Gastschülerprogramm  
Schüler aus Russland suchen die Gastfamilien!  

Lernen Sie einmal die Länder in Osteuropa und Lateinamerika ganz praktisch durch 
Aufnahme eines Gastschülers kennen. Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit 
Russland sucht die DJO -  Deutsche Jugend in Europa Familien, die offen sind, 
Schüler als Kind auf Zeit bei sich aufzunehmen, um mit und durch den Gast den 
eigenen Alltag neu zu erleben.  

Die Familienaufenthaltsdauer für die Schüler aus Russland/St. Petersburg ist vom 
23.06.2018 

 

25.07.2018, Russland/Samara vom 23.06.2018 

 

25.07.2018. 

Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums oder einer Realschule am 
jeweiligen Wohnort der Gastfamilie für den Gast verpflichtend. Die Schüler sind 
zwischen 14 und 16 Jahre alt und sprechen Deutsch als Fremdsprache. 

Ein viertägiges Seminar vor dem Familienaufenthalt soll die Gastschüler auf das 
Familienleben bei Ihnen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle und lebendige 
Beziehung zum deutschen Sprachraum aufbauen helfen.  

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V., 
Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Nähere Informationen erteilen gerne  

Herr Liebscher unter Telefon 0711-625138 Handy 0172-6326322,  
Frau Sellmann und Frau Obrant unter Telefon 0711-6586533,  
Fax 0711-625168, e-Mail: gsp@djobw.de, 
www.gastschuelerprogramm.de.  

Zum Nachdenken! 
Das Kunststück ist nicht, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen,  

sondern mit den Augen die Tür zu finden.   (Georg von Siemens) 
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Vereinsmitteilungen 

  
Hauptversammlung SV Untermarchtal vom 17. März 2018: 

 
Bei Hauptversammlung fanden folgende Wahlen statt: 
Gewählt wurden: 

Vorstand Verwaltung: Michael Glatzer 
Schriftführer: Ferdinand Knab 
Beisitzer: Michael Maier, Matthias Hänle, Alina Lindermeir, Melanie Walter, Katrin 
Maurer und René Glatzer 
Abteilungsleiter Leichtathletik: Christian Mehrsteiner 
Abteilungsleiter Dart: Beatrice Glatzer 
Abteilungsleiter Jazz/Aerobic: Sandra Gehlhoff 
Abteilungsleiter Freizeitsport: Walter Falch 
Abteilungsleiter Sportförderung: Siglinde Aierstock  

Als Jugendleiter bestätigt wurde Florian Radeck, sowie die Jugendsprecher Timo 
Merkle, Micha Sieben, Hannes Braß und Verena Ziegler  

Weiterhin im Amt sind: 
Vorstand Sportbetrieb: Harald Fischer 
Vorstand Veranstaltungen: Christoph Lock  
Kassierer: Manuel Lindermeir   

Sportverein Untermarchtal e.V.1946 

Sportheim Öffnungszeiten: 

Am Samstag 24.März ab 9:00 Uhr geöffnet   

Jedermannturnier Abteilung Dart.  

Am Sonntag 25. März  geöffnet wie an Sonntagen 

Am Samstag 31. März 15:00 Uhr Sky Fußball Bundesliga live 

An diesem Tag aufgrund einer Veranstaltung im Keller 

Ostersonntag 01. April geschlossen 

Ostermontag 02. April ab 9:00 Uhr durchgehend geöffnet   

Ostermontagsturnier Abt. Dart  

FC Marchtal 

 

Ausblick: 
Samstag, 24.03.18 
C-Jugend: SGM Marchtal - TSG Ehingen 13:00 Uhr (Kirchen) 
Sonntag, 25.03.18 
Herren: SV Eintracht Seekirch - FCM  15:00 Uhr  
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Das Untermarchtal Kalkofenmuseum   

.. ist ab 01. April  wieder bis 30. September 2018 an Sonn- und 
Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet.  
Das teilt die Museumsleitung mit.  
Führungen gibt es auf Anfragen auch an Werktagen und außerhalb der 
Saison.  
Anmeldung unter Telefon 07393/917383. 

Was sonst noch interessiert 

Biosphärengruppe Lauterach 
                     
Samstag, 24. März 2018 
Wanderung durchs Wolfstal 
Die Wanderung führt durch Felsschluchten bis zum ehemaligen Lagerplatz der Steinzeitjäger 
und zum Keltischen Ringwall. Märzenbecher und Kelchbecherlinge säumen den engen 
Talgrund.  
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Beschreibung:    Streckenlänge ca. 5 km, mit einem kurzen, zum Teil                                                        
                        steilen Aufstieg, für Familien ohne Kinderwagen geeignet. 
Uhrzeit:             14.00 Uhr 

 
ca. 17.00 Uhr 

Treffpunkt:      Biosphären-Infozentrum Lauterach 
Wanderführer:    Gerhard Zaharanski  

Freitag, 30. März 2018 
Frühlingswanderung  
zu Märzenbechern, Kelchbecherlingen, Schwarzwald-Tannen, der Europäischen Lärche, der 
Großen Buche, zu dicken Eichen und Eschen. Erleben Sie die Vielfalt des Waldes rund um das 
Infozentrum. 
Dauer:   14.00 

 

ca. 16.00 Uhr 
Treffpunkt:  Biosphären-Infozentrum Lauterach 
Wanderführer: Dieter Ilg  

Sonntag, 08. April 2018 

 

Aktionstag im Infozentrum 

       

Wir bauen Nisthilfen für Insekten 
Bringen Sie dazu, wenn vorhanden, bitte kleine, leere 
Konservendosen (Durchm. 7 cm) mit. 
Uhrzeit:  13.00 Uhr - 17.00 Uhr 
Treffpunkt:  Biosphären-Infozentrum Lauterach 
Betreuung:  Biosphärengruppe Lauterach  

Samstag, 14.04.2018 
Weidenflechtkurs: Gartensonne (ab 16 Jahre) 

 

Als Grundgerüst flechten wir einen runden Korbboden, anschließend können die 
Sonnenstrahlen 
ausgeflochten werden. Die Teilnehmer können ihrer Kreativität dabei freien Lauf lassen. 
Dieser Kurs dient auch als Grundwissen zum Flechten eines Korbes. Bitte bringen Sie eine 
Gartenschere mit, robuste Kleidung ist empfehlenswert. 
Uhrzeit:   13.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr 
Treffpunkt:   Leseraum Lautertalhalle in Lauterach 
Leitung:   Inge Gutberlet 
Unkosten:   25,00  pro Person incl. Material 
Anmeldung: Inge Gutberlet, Telefon: 07393/959920 

(bis spätestens zum 04.04.2018 wegen Einweichen der Weiden  

Großer Osterbrunnen in der historischen Ortsmitte von Oberstadion  

 

Vom 25. März (Palmsonntag) bis 15. April 2018 ist in der historischen Ortsmitte der  
11. Oberstadioner Osterbrunnen mit über 30.000 Hühner-, Enten-, Gänse- und Wachteleiern 

am Brunnen und an verschiedenen Skulpturen zu besichtigen.   

Erneut haben die fleißigen Helferinnen und Helfer der örtlichen Osterbrunneninitiative viel 
Arbeit und Zeit investiert, um den Brunnen zu schmücken. 
Der 11. Oberstadioner Osterbrunnen begeistert nicht nur mit seinen verschiedenen 
Skulpturen wie Weltkugel, Lamm, Quelle, Hahn und Henne, sondern auch mit dem 2014 
erstellten Auferstehungsheiland sowie dem im Jahr 2015 hinzugekommenen Heiligen 
Grab , welches mit rund 1.200 Wachteleiern gesteckt ist. 
Zur selben Zeit können Sie die Ostereierausstellung im Bürgersaal Oberstadion besuchen. 
Lassen Sie sich von der Vielfalt der bemalten, bestickten und gefrästen Eier begeistern. Jedes 
Kunstwerk ist handgefertigt und ein Unikat. Die Ausstellung ist täglich von 11 bis 17 Uhr 
geöffnet. 
Am Ostermontag, 02. April Kaffee- und Kuchenbewirtung im Bürgersaal 
Oberstadion 
Die Osterbrunneninitiative Oberstadion lädt für den Ostermontag in den Bürgersaal ein. 
Bereits ab 11 Uhr ist der Bürgersaal geöffnet. Die Osterbrunneninitiative hat sich darauf 
eingestellt und wird durchgehend bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen anbieten.   
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Besuchen Sie doch auch unser Krippenmuseum und die Christoph-von-Schmid-Gedenkstätte. 
Näheres erfahren Sie unter www.oberstadion.de oder per Telefon unter 07357/92140. 

 
Die Gemeinde Oberstadion und die Osterbrunneninitiative freuen sich auf Ihren Besuch und 
heißen Sie schon heute herzlich Willkommen.  

  

Munderkinger Umwelt- und Kulturinitiative, e.V. 
30. Musiknacht Munderkingen 
am Sa., 24. März 2018, ab 20 Uhr 
Jetzt ist es wieder soweit und es gibt einen Grund zum Feiern.  
Die am längsten bestehende Musiknacht im Lande wird 30 Jahre alt. Es ist das Original und  
das  Besondere ist die außerordentlich große Vielfalt an Musik und Bands. 
12 Bands spielen in 9 Gaststätten, bieten ein abwechslungsreiches Programm und sorgen für 
super Stimmung. Von der One-Man-Band bis zur größeren Gruppe ist alles dabei.  

Die musikalische Bandbreite reicht von Britpop, Rock`n Roll und Beat über Bluegrass & 
Country mit Cello bis zu Gipsy Swing im Stil von Django Reinhardt.   
In drei Gaststätten und dem Jugendhaus beginnt die Musiknacht dieses Jahr schon um 20 Uhr  
und für alle, die noch länger feiern wollen, gibt es em Stadtgraba und im Narrenstüble ab 
24 Uhr zwei Spätkonzerte mit Aloha from Gagglywörld und dem Rock` n Roll-Kontrabass-
Artisten Rockin´ Carbonara . 
Alle sind wieder herzlich zur diesjährigen Munderkinger Musiknacht eingeladen.  
Eintritt: 12 ,    extra Schülerticket nur für das Jugendhaus: 4 

  

Informationen zu allen Bands und den Flyer finden Sie unter:   
www.musiknacht-munderkingen.de   

 

Musikkapelle Obermarchtal e.V.          

  

Herzlichen Glückwunsch  
Wir gratulieren unserer Jugendkapelle (Jugendgruppen 2008-2015) und ihrer Dirigentin 
Christine Burgmaier zum erfolgreichen Abschneiden beim Jugendwertungsspiel in 
Unterstadion. Sie haben in der Kategorie 2 mit 87,5 Punkten die Note "sehr-gut" erreicht. Wir 
freuen uns riesig über diesen tollen Erfolg. Macht weiter so! 
Ebenfalls gratulieren wir Anna-Lena Angele. Sie hat sich ebenfalls der Jury mit einem Solo auf 
dem Flügelhorn gestellt. Mit 93 Punkten er hielt sie ein hervorragend. Auch unser 
Schlagzeugnachwuchs Fritz und David Härle konnten mit ihren Ensembles ein Hervorragend 
erreichen.   
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Musikverein Harmonia Allmendingen 
Einladung zum Osterkonzert am 01.April 2018 

 
Zu unserem traditionellen Osterkonzert in der Turn- und Festhalle in Allmendingen am 
Ostersonntag, 01.April laden wir recht herzlich ein. 
Beginn ist um 20:00 Uhr, Saalöffnung um 19:00 Uhr.  

Wir möchten noch auf unsere reichhaltige Tombola aufmerksam machen, deren Erlös für die 
Jugendausbildung in unserem Verein bestimmt ist. In diesem Zusammenhang sei allen 
Spendern, die zu unserer Tombola beigetragen haben, ganz herzlich für ihre Unterstützung 
gedankt.  

Wir würden uns freuen, Sie als Gäste bei unserem Konzertabend begrüßen zu dürfen. 
Ihr MV Harmonia Allmendingen  

Musikverein Dieterskirch e. V. 
Jubiläumskonzert am 25. März 2018 
Am Palmsonntag, 25. März 2018 findet das Jubiläumskonzert des Musikvereins 
Dieterskirch e. V. statt. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle 
Uttenweiler. Dirigent Bernd Ott hat wieder ein abwechslungsreiches und interessantes 
Konzertprogramm zusammengestellt. Besuchen Sie uns mit Ihren Angehörigen, 
Freunden und Bekannten und genießen Sie einen schönen Konzertabend mit dem 
Musikverein Dieterskirch. 
Wir, die Musikerinnen und Musiker, freuen uns auf Ihr Kommen!  

Der Geschichtsverein Zwiefalten eröffnet seinen Reigen der erfolgreichen 
Konzerte in der Prälatur im diesem Jahr am Samstag, 24.März  um 19.30 

Uhr mit dem bekannten  Klavierduo Shoko Hayashizaki-Michael Hagemann. 

    

Die Künstler Hayashizaki und Hagemann zählen seit über 30 Jahren zu den vielseitigsten und 
kreativsten Vertretern ihres Genres. Seit dem Studium bei Prof. Robert Alexander Bohnke an 
der Hochschule für Musik in Freiburg im Breisgau hat das Duo viele wegweisende Programm-
konzeptionen erarbeitet und diese mit großem Erfolg dem Publikum präsentiert. 
Unter dem Motto Alle Wege führen nach Wien interpretiert das  japanisch-deutsche Klavier-
duo selten zu hörende vierhändige Klavierwerke von Conradin Kreutzer, dem berühmten 
Zwiefalter Klosterkomponisten, der einige Jahre in der Musikstadt Wien gelebt hat.  
Ergänzt mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Johannes Brahms wird 
der Abend zu einer einzigartigen Begegnung mit dem Wien der Wiener Klassik und Romantik 

 

und für eine Prise Walzerseligkeit sorgen die Zugaben!  
Michael Hagemann ist Künstlerischer Leiter der Musica nova in Reutlingen.  

Karten könne bei der Kreissparkasse in Zwiefalten erworben oder per Email unter 
info@geschichtsverein-zwiefalten.de sowie unter tel. 07373-915134 (abends) reserviert 
werden. Die Karten werden dann an der Abendkasse bereit gelegt. 
Eintritt:  Vorverkauf und Abendkasse  16 

 

Mitglieder der Geschichtsvereins Zwiefalten ermäßigt 12 

 

Schüler und Studenten ermäßigt 8 

 

Der Eingang zur Prälatur befindet sich rechts neben dem Hauptportal des Münsters in 
Zwiefalten, auf Wunsch kann ein Aufzug benutzt werden.  

Frühlingserwachen 
Es sind nicht die bunten Farben, die lustigen Töne und die warme Luft, 

die uns im Frühling so begeistern. Es ist der stille weissagende Geist 
unendlicher Hoffnungen, ein Vorgefühl vieler froher Tage des 

gedeihlichen Daseins so mannigfaltiger Naturen, die Ahnung höherer 
ewiger Blüten und Früchte und die dunkle Sympathie mit der gesellig 

sich entfaltenden Welt. (Novalis) 

 



 
               

           0               Kirchliche Mitteilungen  

    
und Gottesdienstordnung       

        
Untermarchtal und Gütelhofen 

Pfarramt St. Andreas, Kirchweg 2, 89617 Untermarchtal 
Pfarramt Untermarchtal: Tel. 07393-917588/ Fax 07393-917589    

    

     E-Mail: pfarramt.untermarchtal@t-online.de 
Pfarramt Obermarchtal: Tel. 07375-92131/Fax 07375-92132 

   

    E-Mail: Pfarramt.Obermarchtal@web.de 
Pfarrbüro Untermarchtal (Frau Hartinger): Donnerstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Pfarrbüro Obermarchtal (Frau Kolb): Dienstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
                                                     und Donnerstag 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Homepage: www.se-marchtal.de 
Pfarrer Gianfranco Loi Tel. 07375 92131 
Diakon Johannes Hänn Tel. 07375 507 
Mesnerin: Schwester Brigitte Schleid Tel. 07393 3054410  
Gültig vom 25.03. bis 08.04.2018 

 

Palmsonntag   Palmsegnung und Prozession (oberer Klosterhof) 
Kollekte: Kollekte für das Heilige Land 
Sa 24.03. 19.00 Uhr Sonntagvorabendmesse mit Palmweihe, Pfarrkirche    

Untermarchtal 
- II. Opfer für Berta Ziegler -     
Anschließend verkaufen die Erstkommunionkinder 
selbst gebastelte Osterkerzen 

 

Der Erlös kommt der 
Arbeit der  Vinzentinerinnen in Tansania und dem 
Tafelladen in Ehingen zugute.-    

19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche  

So 25.03. -Beginn der Sommerzeit- 

08.45 Uhr Eucharistiefeier mit Palmsegnung und Prozession,  
Klosterkirche   
08.45 Uhr Eucharistiefeier, Reutlingendorf   
08.45 Uhr Wort-Gottes-Feier, Emeringen   
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Palmweihe, Neuburg   
10.15 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal   
18.00 Uhr Bußfeier, Klosterkirche                         

Mo 26.03.  Karwoche           
06.05 Uhr Laudes, Klosterkirche   
06.30 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 
19.00 Uhr Vesper,  Klosterkirche  

Di 27.03 Karwoche    
06.05 Uhr Laudes, Klosterkirche       
06.30 Uhr Eucharistiefeier   
19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche       

Mi 28.03 Karwoche 
                   06.05 Uhr Laudes, Klosterkirche  



  
                   06.30 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche 
                   19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche       

Do 29.03 Gründonnerstag 

  
07.00 Uhr Laudes, Klosterkirche   
19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Kelchkommunion und      

Fußwaschung, Klosterkirche,      
anschl. Gang zur Andreaskirche zur Ölbergandacht 

19.00 Uhr Abendmahlmesse im Münster Obermarchtal für die 
gesamte Seelsorgeeinheit mit den Erstkommunion-
kindern, anschießend Agapefeier  

Fr 30.03.      Karfreitag   Fast- und Abstinenztag  

  

09.15 Uhr Trauermette, Klosterkirche   
10.00 Ihr Kreuzwegandacht auf dem Klosterfriedhof   
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie mit Passion, anschl. Anbetung  

Klosterkirche   
20.00 Uhr Karfreitagsmette, Klosterkirche   
10.15 Uhr Karfreitagsliturgie, Neuburg   
14.30 Uhr Karfreitagsliturgie, Reutlingendorf   
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie,  Münster Obermarchtal   
16.00 Uhr Karfreitagsliturgie, Emeringen  

Sa 31.03. Karsamstag   Tag der Grabesruhe des Herrn  

  

07.00 Uhr Trauermette, Klosterkirche   
10.00 Uhr Schülerbeichte für die Seelsorgeeinheit Marchtal,     

Dorfkirche St. Urban Obermarchtal   
14.00 Uhr Beichtgelegenheit, Klosterkirche   
20.30 Uhr Feier der Osternacht für die ganze Seelsorgeeinheit     

Marchtal, Münster Obermarchtal   
21.00 Uhr Feier der Osternacht und Segnung der   

Osterspeisen, Klosterkirche  

Ostersonntag   -   Hochfest der Auferstehung des Herrn  
Kollekte: Bischof-Moser-Kollekte 
So 01.04. 09.30 Uhr Laudes, Klosterkirche 

10.00 Uhr Festgottesdienst,  Klosterkirche   
08.45 Uhr Eucharistiefeier, Emeringen   
08.45 Uhr Wort-Gottes-Feier, Reutlingendorf   
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier, Neuburg   
10.15 Uhr Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal   
19.00 Uhr  Feierliche Ostervesper, Klosterkirche    

Mo 02.04. Ostermontag 

  

09.30 Uhr Laudes, Klosterkirche   
10.00 Uhr Eucharistiefeier, Klosterkirche   
Keine   Eucharistiefeier, Neuburg   
08.45 Uhr Eucharistiefeier mit Segnung der Osterspeisen,  

Reutlingendorf   
10.15 Uhr Eucharistiefeier, Emeringen   
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier, Münster Obermarchtal   
19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche    



  
Di 03.04.      Osteroktav 
                   07.00 Uhr Laudes und Eucharistiefeier, Klosterkirche 

19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche  

Mi 04.04. Osteroktav  
07.30 Uhr Laudes und Eucharistiefeier, Klosterkirche  
19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche       

Do 05.04. Osteroktav     
07.30 Uhr Laudes und Eucharistiefeier, Klosterkirche  
09.00 Uhr Eucharistiefeier mit Pfarrer Loi, Kapelle Lauterach 
17.45 Uhr Vesper, Klosterkirche   

Fr 06.04. Osteroktav   Herz-Jesu-Freitag  
07.00 Uhr Laudes und Eucharistiefeier mit Kelchkommunion, anschl.     

Anbetung, Klosterkirche  
19.00 Uhr Vesper und Segen, Klosterkirche 

Krankenkommunion nach Absprache mit Frau Werz Tel. 07393 4398   
18.30 Uhr Beichtgelegenheit während der Anbetung,  

Dorfkirche St. Urban  Obermarchtal   
19.00 Uhr Abendmesse, Dorfkirche St. Urban Obermarchtal  

Sa 07.04. Osteroktav           
07.00 Uhr Laudes und Eucharistiefeier, Klosterkirche   
14.00 Uhr Beichtgelegenheit,  Klosterkirche 

2. Sonntag der Osterzeit   Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit   (Weißer 
Sonntag) 
Sa 07.04. 19.00 Uhr Wort-Gottes-Feier, Pfarrkirche   

19.00 Uhr Eucharistiefeier, Reutlingendorf   
19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche                                       

So 08.04. 08.15 Uhr Laudes, Klosterkirche       
08.45 Uhr Eucharistiefeier,  Klosterkirche   
Keine  Eucharistiefeier, Neuburg   
10.15 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Emeringen   
10.15 Uhr Feier der Erstkommunion, Münster Obermarchtal   
19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche    

Was ist Wahrheit? Eine Frage der Passion 
Am Mittwoch der Karwoche, 28. März, 19 Uhr spricht Dekanatreferent Dr. Wolfgang 
Steffel in der Ulmer Nikolauskapelle mit Steinhaussaal (Neue Str. 102) über das The-
ma Was ist Wahrheit? . Pontius Pilatus stellt diese Frage Jesus in der Johannespas-
sion (Joh 18,38). Zuvor hatte Jesus gesagt, dass er in die Welt gekommen sei, um 
Zeugnis für die Wahrheit abzulegen. Zeugnis und Wahrheit sind Grundworte im 
Johannesevangelium und erzählen von der Beziehung zwischen Gott und Mensch 
sowie der Menschen untereinander. Wolfgang Steffel skizziert zunächst philosophische 
Konzepte der Wahrheit, um dann das Spezifische des christlichen Wahrheitsverständ-
nisses zu entfalten: Nur im Licht Gottes findet der Mensch die Wahrheit, der Gläubige 
misst sich immer wieder der Gestalt Jesu Christi an (Wahrheit als Angleichung und 
Nachfolge) und im Bekenntnis des Glaubens ist der Mensch, der als Einzelner irrtums-
anfälliger ist als die Kirche im Gesamten, in eine größere Wahrheitsgemeinschaft 
eingebunden. Der Abend ist eine Einstimmung auf die Heiligen Drei Tage von Leiden, 
Tod und Auferstehung Jesu. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. 
Infos beim Kath. Dekanat unter Tel.: 0731/9206010 und E-Mail: dekanat.eu@drs.de. 

 



           



      


